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JGG 55 68, 68a; SIPO 5 140 Abs. 2; SIGB 55 201a, 177

1. Die Beiordnung als Verteidiger kommt bei Vorliegen der

Vonussetzungen des S 1zt0 SIPO (hier: i.V.m. S 68 JGG) auch

dann in Betncht, wenn die StA ftir den Vorwfurf, zu dem die

Polizei Ermittlungen anstellt {hier: Verdacht gem. 5 201a

SIGB), noch kein gesondertesVerfahren eröffn€that. Dies

gilt umso mehr, als eine pflichwerteidigung spätestensüor

einerVernehmung zu bestellen ist.

2. Wird wegen eines Vergehens gem. 5 177 Abs. 2 SIGB

ermittelt, ist wegen der Schwere der Tatiedenfalls'dann

eine Beiordnufig geboten, wenn ein besonders schwerer

Fall (Abs.6) im Raum steht.

3. Bei Prü{ung der Voraussetzungen der 5$ 68 JGG i.V.m'

140 Abs. 2 SIPO ist auch zu berückichtigen, dass der Be'

schuldigite zur Tatzeit noch sehriung war (hier: 16lahre alt).
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M Beiordnung im Jugendstrafverfahren
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